
Versteigerungs-, und Verkaufsbedingungen kurz genannt „AGB“ der Fima Erlebnisauktionen 

GmbH 

 

1. Mit der Teilnahme an einer Online-Auktion der Erlebnisauktionen GmbH (nachfolgend 

als „Versteigerer'' bezeichnet) erkennen der/die Bieter und Käufer diese Versteigerungs- 

und Verkaufsbedingungen rechtsverbindlich an. Abweichende, mündliche Absprachen 

oder individuelle Nebenvereinbarungen sind nur wirksam, wenn diese schriftlich 

vereinbart und vom Versteigerer ebenso schriftlich bestätigt wurden. 

2. Zur Teilnahme an den Online-Auktionen ist eine gültige Registrierung beim 

„Versteigerer“ sprich der Erlebnisauktionen GmbH unter 

https://www.erlebnisauktionen.at/acc-registrieren.php erforderlich. Diese 

Registrierung ist „kostenlos“ und setzt eine ausdrückliche Akzeptanz dieser 

Versteigerungsbedingungen voraus. Ohne Registrierung besteht keine 

Teilnahmeberechtigung zu einer unserer Online-Auktionen. Grundsätzlich ist die 

Nutzung der Website https://www.erlebnisauktionen.at kostenlos. Für einzelne, 

speziell, gekennzeichnete Dienste kann jedoch ein Entgelt anfallen (z.B.: 

Versandkosten für Objekte, Gebühren für Abbau, Demontage, Abtransport, Lagerung, 

etc. ). Die jeweils geltenden Gebühren werden bei der Nutzung des betre8enden 

Dienstes angezeigt. Weitere Details dazu finden Sie nachfolgend in unseren AGB sowie 

im Abschnitt: Auktionen mit Versand 

https://www.erlebnisauktionen.at/info_versand.php sowie Auktionen mit Abholung 

https://www.erlebnisauktionen.at/info_abholung.php  

3. Die Teilnahme an unseren Online-Auktionen kann ggf. eine Identitätsprüfung erfordern, 

in welcher obligatorische Angaben wie: Name, Telefonnummer, private Postadresse, E-

Mail-Adresse, UID-Nummer, Rechtsform, sowie in Ausnahmefällen ein 

Identitätsnachweis erforderlich ist.  

4. Mit einem registrierten Konto auf https://www.erlebnisauktionen.at können Sie Ihre 

Interessen, Suchaufträge und Benachrichtigungen bis auf einige Ausnahmen selbst 

verwalten. Diese Services sind stets kostenfrei.  

5. Zustand der Objekte / Haftungsausschluss  

5.1. Die Objekte werden im IST-Zustand (.. as ist / where is ) verkauft. Der Käufer erkennt 

mit Abgabe eines Gebotes an, dass Objekte ohne Gewährleistung für Bescha8enheit, 

Vollständigkeit, Funktionsfähigkeit, sowie o8ene oder verdeckte Mängel oder 

besonderer Eigenschaften veräußert werden.  

5.2. Angaben zu technischen Daten, Baujahr, Maße, Gewicht, etc. sind unverbindlich. 

5.3. Reklamationen sind ausgeschlossen, soweit nicht zwingende gesetzliche 

Vorschriften entgegenstehen (für Verbraucher gemäß ABGB, KSchG) 

5.4. die Objektbeschreibungen nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurden, 

jedoch keine Garantie auf Vollständigkeit oder Richtigkeit seitens des „Verkäufers“ bzw. 

„Einlieferers“ übernommen wird.  

 



 

5.5. Für Verbraucher gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte; die 

Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche wird soweit rechtlich zulässig auf 6 

Monate ab Lieferung verkürzt.  

5.6. Die zum Verkauf angebotenen Objekte stammen überwiegend aus Insolvenzen 

oder sind Gebrauchtwaren. Neuwaren werden dementsprechend gekennzeichnet oder 

als Neuwaren beschrieben.  

5.7. Käufer erkennen an, dass solche Gebrauchtwaren- Kratzer, Gebrauchsspuren, 

Verunreinigungen, Staub oder sonstige alters- bzw. nutzungsbedingte 

Beeinträchtigungen, defekte, fehlende Teile, etc. aufweisen können. 

5.8. Es ist möglich, dass Objekte versteckte Mängel besitzen, die bei der Besichtigung 

oder in der Artikelbeschreibung nicht erkennbar sind. 

5.9. Sofern nicht ausdrücklich angegeben, erfolgt kein Funktionstest der Waren durch 

den „Versteigerer“ bzw. „Einlieferer“. 

5.10. Bieter sind daher in ihrem eigenen Interesse angehalten, die in den jeweiligen 

Auktionen, ersichtlichen Besichtigungstermine wahrzunehmen und die für sie 

interessanten Artikel zu prüfen.  

5.11. O8ensichtliche Mängel werden nach bestem Wissen und Gewissen dokumentiert 

und ggf. durch Bilder, Beschreibungen oder Videos festgehalten. Aufgrund der großen 

Menge an Objekten können jedoch Fehler oder Auslassungen auftreten.  

 

6. Gebotsabgabe 

6.1. Gebote dürfen nur abgegeben werden, wenn der Bieter diese 

Versteigerungsbedingungen und etwaige Zusatzbedingungen (z.B. Abholmodalitäten, 

Zahlungsmodalitäten, usw.) akzeptiert.  

6.2. Bitte beachten Sie, dass es sich auf https://www.erlebnisauktionen.at um „ö8entliche 

Auktionen“ handelt.  

6.3. Mit Abgabe eines Gebotes geben Sie ein rechtsverbindliches Kaufanbot ab. 

6.4. Eine Rücknahme des Gebots ist nicht möglich.  

6.5. Prüfen Sie daher vor Abgabe eines Gebotes, ob es sich um den für Sie passenden Artikel 

handelt.  

6.6. Mit Abgabe ihres Gebots akzeptieren Sie ebenfalls unsere Versteigerungsbedingungen.  

6.7. Mit dem Zuschlag kommt zwischen dem Meistbietenden genannt als „Käufer“ und dem 

Versteigerer genannt „Verkäufer“ ein bindender, rechtsgültiger Kaufvertrag zustande.  

6.8. Der Meistbietende, genannt „Käufer“ ist verpflichtet, die ersteigerten Objekte ( .. as is / 

where is ), abzunehmen und den Zuschlagspreis zuzüglich Auktionsgebühr 15% bzw. 18%, 

sowie Umsatzsteuer 20% oder bei di8erenzbesteuerten Objekten zuzüglich 22% 

Auktionsgebühr umgehend zu bezahlen. Erfolgt das Gebot im Namen eines Beauftragten, 

einer Gesellschaft oder eines Dritten, haftet der Bieter für die übernommenen 

Verpflichtungen vollumfänglich.  

6.9. Anzeige von Preisen und Gebühren:  

Der aktuelle Netto-Zuschlagspreis sowie alle anfallenden Gebühren (z.B. 

Auktionsgebühren, Umsatzsteuer,.) werden dem Käufer beim ersten Klick auf „Bieten“ 

vollumfänglich angezeigt.  

6.10. Erst beim zweiten Klick auf „Gebot abgeben“ wird das Gebot rechtsverbindlich 



gespeichert. Ein rechtsgültiger Kaufvertrag zwischen „Versteigerer“ und „Käufer“ kommt 

erst zustand, wenn nach Ablauf der Zeit der Käufer als Höchstbieter aus der Auktion 

hervorgegangen ist.  

6.11. Der Status des jeweiligen Gebotes wird durch farbliche Kennzeichnung des jeweiligen 

Objektes angezeigt – Sie sehen so ob Sie Höchstbieter sind oder ob ein anderer Bieter ein 

höheres Gebot abgegeben hat. (GRÜN = aktueller Höchstbieter) – (ROT = aktuell nicht 

Höchstbieter) 

6.12. Gebotsabgabe: Alle Gebote richten sich nach der Systemzeit der Server von 

https://www.erlebnisauktionen.at – wird in den letzten 90 Sekunden oder darunter ein 

Gebot abgegeben, verlängert sich die Auktionszeit automatisch um weitere 90 Sekunden 

automatisch um faire Chancen für alle Teilnehmer zu gewährleisten. 

6.13. Haftungsausschluss: der Versteigerer übernimmt keine Haftung für technische 

Probleme, durch Gebote die möglicherweise nicht korrekt oder verspätet abgegeben 

werden. Auch geringfügige Abweichungen zwischen Website-Zeit und der o8iziellen Uhrzeit 

liegen außerhalb unserer Verantwortung. 

6.14. Datenschutz: Ihre Daten werden ausschließlich zur Durchführung der Online-

Auktionen sowie für Marketingzwecke verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht 

ohne Ihre Einwilligung, allesweitere entnehmen Sie bitte aus unserer Datenschutzerklärung.  

 

7. Haftung für Dienste 

Für den kostenlosen Service unserer Website, übernehmen wir als Betreiber 

ausdrücklich keine Haftung für Zustellungsproblemen von SMS-Nachrichten, jegliche 

Arten von E-Mail sowie Websiten Benachrichtigungen, Anzeigenfehlern, etc. – Bei E-

Mails z.B. durch Spamfilter, volle E-Mail-Postfächer, etc. 

 

8. Rechte des Versteigerers 

8.1. Der Versteigerer ist berechtigt, bei: Irrtümern, Rechten Dritter, fehlerhaften 

Angaben, oder sonstigen scherwiegenden Gründen ohne vorherige Ankündigung, 

Gebote zu löschen, Positionen aus-laufenden Auktionen zu entfernen oder diese erneut 

zu versteigern. Ein Rechtsanspruch des Bieters auf Durchführung oder Fortführung 

einer Auktion besteht nicht.  

8.2. Eine Haftung des Versteigerers für daraus entstehende Nachteile oder Ansprüche 

der Bieter ist ausgeschlossen, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen 

entgegenstehen 

 

9. Zuschlag 

9.1. Der Zuschlag erfolgt an den Höchstbietenden zum Ende der Auktionslaufzeit sofern 

innerhalb der letzten 90 Sekunden kein weiteres Gebot abgegeben wird. Wird innerhalb 

dieser 90 Sekunden ein weiteres Gebot abgegeben, verlängert sich die verbleibende 

Gebotszeit auf weitere 90 Sekunden.  

 

10. Brutto- und Nettoversteigerungen 

10.1. Bruttoversteigerungen: Gebote verstehen sich inkl. der jeweiligen Auktionsgebühr 

und inkl. der geltenden Umsatzsteuer von 20% 

10.2. Nettoversteigerungen: verstehen sich zuzüglich der in den Auktionen angezeigten 

Auktionsgebühr, i.d.r. 15% bzw. 18% sowie zuzüglich 20% Umsatzsteuer  



10.3. di8erenzbesteuerte Versteigerungen: zuzüglich 22% Auktionsgebühr zum 

Nettobetrag 

 

11. Zahlungspflicht 

11.1. Die Gesamtforderung zuzüglich sämtlicher Gebühren sowie etwaiger 

Versandkosten, etc. sind ohne jeglichen Skontoabzug unverzüglich nach Auktionsende, 

spätestens jedoch bis zum Tag der Abholung - bei Versandauktionen spätestens 3 Tage 

nach Auktionsablauf auf das Konto des Versteigerers, der Erlebnisauktionen GmbH zu 

entrichten. Die jeweils verfügbaren Zahlungsmöglichkeiten finden Sie entsprechend in 

jeder Auktion in der Rubrik „Zahlungsinformationen“ 

11.2. Bei Barzahlung ist zu beachten, dass wir nur Beträge in der Höhe von €2500,- 

Brutto inkl. UST und Auktionsgebühr in Bar entgegennehmen und nur am Firmensitz der 

Erlebnisauktionen GmbH in Vichtenstein 160, 4091 Vichtenstein, Österreich. 

11.3. Bei auswertigen Versteigerungen, also außerhalb des Firmenstandortes der 

Erlebnisauktionen GmbH, Vichtenstein 160, 4091 Vichtenstein, ist „keine Barzahlung 

möglich“ 

11.4. Haben Sie bis einen Tag vor Abholung bei Auktionen mit Selbstabholung bzw. 

innerhalb von 7 Tagen bei Auktionen mit Versand den o8enen Betrag nicht beglichen, 

erhalten Sie automatisch vom System eine Zahlungserinnerung, nach Ablauf von 10 

Tagen erhalten Sie die erste Mahnung, nach Ablauf von 14 Tagen erhalten Sie die zweite 

und letzte Mahnung. 

11.5. Bei Nichtzahlung wird das Objekt neu versteigert. 

11.6. Der ursprüngliche Käufer haftet persönlich für den Mindererlös, sollte im Zuge der 

Neuversteigerung der Artikel zu einem niedrigeren Preis als vom ursprünglichen Käufer 

geboten werden, verkauft werden oder sollte der Artikel trotz neuerlicher Auktionierung 

innerhalb eines Monats nicht versteigert werden; Sollten dem Verkäufer weitere Kosten 

des Zahlungsverzugs bzw. der Nichtzahlung entstehen. (z.B. Inkassokosten), haftet der 

ursprüngliche Käufer auch für diese Kosten vollumfänglich.  

11.7. Darüber hinaus behält sich der Verkäufer vor eine Stornogebühr von 20% zu 

erheben.  

11.8. Der ursprüngliche Käufer ist von zukünftigen Erwerben, sowie von zukünftigen 

Auktionen ausnahmslos ausgeschlossen.  

11.9. Der Erstkäufer hat keinen Anspruch auf einen eventuellen Mehrerlös, sollte der 

von ihm zuvor ersteigerte Artikel neu versteigert werden und der neue Verkaufspreis 

höher liegen als das letzte Höchstgebot.  

11.10. Zahlung bei Versand: Die Gesamtforderung zuzüglich sämtlicher Gebühren wie 

Versandkosten etc., ist ohne jeglichen Skontoabzug unverzüglich, jedoch spätestens 

innerhalb von 3 Tagen nach Auktionsende auf das Konto des Verkäufers der 

Erlebnisauktionen GmbH zu entrichten. 

11.11. Beachten Sie bitte aus Logistischen Gründen, finden Sammeltransporte statt. 

Um einen zügigen Versand ihrer ersteigerten Objekte gewährleisten zu können ist eine 

umgehende Bezahlung nach Auktionsende unbedingt erforderlich.  

 

 



 

 

12. Anfechtungsausschluss 

12.1. der Käufer verzichtet -soweit gesetzlich zulässig- auf Anfechtung wegen: Irrtums, 

Wegfall der Geschäftsgrundlage sowie sonstiger Gründe  

12.2. der Käufer erklärt, den Zustand und Wert des ersteigerten Objekts zu kennen, wir 

verweisen ebenfalls auf Punkt: 5.10 

 

13. Abholung sowie Warenausgabe 

13.1. Die Übergabe der Objekte erfolgt erst nach vollständiger Zahlung auf das Konto 

der Verkäuferin, Zahlungen mittels Kreditkarte bis max. €2500,- oder nach erfolgter 

Barzahlung bis max. €2500,- am Firmenstandort der Erlebnisauktionen GmbH, 

Vichtenstein 160, 4091 Vichtenstein. Die jeweils verfügbaren Zahlungsmöglichkeiten 

finden Sie entsprechend in jeder Auktion in der Rubrik „Zahlungsinformationen“ 

13.2. Alle Preise verstehen sich als Nettopreise, ab Standort, unmontiert, unverladen – 

(siehe dazu die jeweiligen Auktionsdetails). 

13.3. Bei Überschreitung des Abholtermins; haftet der Käufer für sämtliche Folgekosten 

vollumfänglich. 

13.4. Mit Abgabe eines Gebotes erklärt sich der Käufer ausdrücklich, dass er; über die 

erforderliche Fachkunde und Befähigung verfügt, die ersteigerten Objekte selbst 

fachgerecht abzubauen oder abzutransportieren, oder eine entsprechend qualifizierte 

Drittperson beauftragt, die den Abbau, den Abtransport und die Handhabung 

sachgerecht durchführt.  

13.5. Der Käufer trägt sämtliche Kosten und Risiken für Abbau, Demontage und 

Abtransport der ersteigerten Objekte 

13.6. Selbstabholung/Selbstabbau: Bei Auktionen mit Selbstabholung bzw. 

Selbstabbau ist der Käufer verpflichtet, die Waren am Abholungstag eigenständig am, 

im Auktionsangebot angegebenen Standort abzuholen und abzubauen. Der Käufer 

muss entsprechendes Werkzeug, Transporthilfen, Personal und geeignete Fahrzeuge 

selbst bereitstellen. Der Versteigerer stellt aus haftungsgründen keine Hilfsmittel, 

Transportmittel oder Personal zur Verfügung. 

13.7. Beauftragung Dritter: Der Käufer kann eine Fachfirma für Abbau oder Abholung 

beauftragen, dies ist jedoch vorab mit dem Versteigerer abzusprechen.  

13.8. Termintreue: Die vereinbarten Termine für Abbau und Abholung sind zwingend 

einzuhalten, da die Räumlichkeiten häufig im Besitz Dritter stehen oder bereits 

weitervergeben wurden.  

12.9. Sonderabholung: Sollte eine Abholung am regulären Termin nicht möglich sin, 

kann im Ausnahmenfall ein Sondertermin vereinbart werden. Sonderabholungen 

bedürfen einer schriftlichen Anfrage des Käufers bzw. Abholers und einer schriftlichen 

Bestätigung bzw. Genehmigung des Versteigerers, diese Termine müssen mindestens 2 

Tage vor dem außerplanmäßigen Abholungstermin vereinbart werden.  

13.10. Ablauf: ein Mitarbeiter des Versteigerers ermöglicht ihnen nach erfolgter 

Genehmigung, Zugang zu den ersteigerten Objekten, der Mehraufwand für diesen 

Service wird Ihnen als Käufer mit netto €290,- in Rechnung gestellt. Diese Zahlung ist 

vor dem Sonderabholungstermin auf das Konto der Erlebnisauktionen GmbH zu leisten, 

ohne vorherigen Geldeingang ist keine Sonderabholung möglich. 



13.11. Nichtabholung: Sollte der Käufer die Abholung nicht zum vereinbarten Termin 

wahrnehmen, behält sich der Versteigerer ausdrücklich vor, sämtliche Kosten für 

Abbau, Transport und Lagerung dem Käufer vollumfänglich in Rechnung zu stellen. Die 

Ware wird erst nach vollständigem Zahlungseingang ausgehändigt. Ohne 

Zahlungseingang erfolgt keine Aushändigung der Waren.  

13.12. Im Fall der Nichtabholung sind vom Käufer die tatsächlich anfallenden 

Lagerkosten, wenigstens aber 10.00€/m² + 20% MWST täglich zu tragen.  

13.13. Demontage- sowie Transportkosten zum Firmensitz bzw. Lagers des Verkäufers 

werden nach Aufwand berechnet. 

 

14. Besichtigungen  

14.1. Besichtigungen für Versteigerungsobjekte werden vom Verkäufer vor 

Versteigerungsbeginn festgelegt, alle Besichtigungstermine werden vorab und 

transparent in jeder Auktion angezeigt. 

14.2. Die Teilnahme an Besichtigungen erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr. Der 

Versteigerer übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle, Verletzungen oder Schäden die 

im Rahmen der Besichtigung entstehen.  

14.3. Bieter und Besucher haben den Anweisungen des Versteigerers sowie den 

Mitarbeitern strikt Folge zu leisten. Das Betreten von Gebäuden, Hallen, Grundstücken 

oder Lagerflächen erfolgt auf eigenes Risiko.  

14.4. Die Mitnahme von Hilfsmitteln, Werkzeugen oder Transporthilfen während der 

Besichtigung durch Besucher ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des 

Versteigerers, der Mitarbeiter vor Ort, oder des Einlieferers gestattet. 

14.5. Schäden die durch Besucher oder Bieter verursacht werden, werden dem 

Verursacher vollumfänglich in Rechnung gestellt. 

14.6. Der Versteigerer behält sich das Recht vor, Besichtigungstermine zu verschieben 

oder abzusagen, insbesondere bei Sicherheitsrisiken, höherer Gewalt oder 

unvorhersehbaren Umständen. 

14.7. Sollten Besichtigungen bzw. Besichtigungstermine nur nach Vereinbarung 

möglich sein, so ist dieser Termin mindestens 2 Tage vor einer angestrebten 

Besichtigung schriftlich mit dem Versteigerer zu vereinbaren und vom Versteigerer zu 

bestätigen.  

14.8. Besucher sind ausdrücklich dazu verpflichtet, sich an diese(n) vereinbarten 

Termin(e) zu halten. Besichtigungen zu anderen Zeiten sind nur im Ausnahmefall 

möglich und bedürfen einer schriftlichen Genehmigung durch den Versteigerer.  

14.9 Während der Besichtigung sollten Bieter die für Sie interessanten Objekte prüfen, 

Fragen vor Ort stellen bzw. Details eigenständig im Internet recherchieren.  

14.10. In der Regel befindet sich auf jedem zu Versteigernden Objekt ein QR-Code, der 

zusätzliche Informationen wie Ruf Preis, aktuelles Gebot, bekannte Mängel oder 

weitere Details bereitstellt.  

14.11. Es ist ausdrücklich untersagt: Fahrzeuge, Maschinen, Computer oder sonstige 

Betriebseinrichtungen bzw. Gegenstände während der Besichtigung ohne 

ausdrückliche Genehmigung des Versteigerers oder des zuständigen Servicepersonals 

in Betrieb zu nehmen.  

14.12. Für Schäden jeglicher Art, welche durch unbefugte Inbetriebnahme entstehen, 

übernimmt der Versteigerer bzw. Einlieferer keine Haftung. Sollte durch eine unbefugte 



Inbetriebnahme Personenschäden, Sachschäden oder Schäden an Gebäuden oder 

Maschinen entstehen, haftet der Verursacher vollumfänglich gemäß den geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen.  

14.12. Für weitergehende Fragen steht das Servicepersonal während der der 

Besichtigung vor Ort zur Verfügung. 

 

15. Bieten im Auftrag 

Wer im Auftrag Dritter bietet, haftet selbstschuldnerisch neben solidarisch mit dem 

Auftraggeber.  

 

16. Nebenabreden 

Mündliche oder informelle Nebenabreden sind nur wirksam, wenn diese schriftlich 

fixiert und vom Versteigerer bestätigt werden. 

 

17. Haftungsausschluss 

Schadensersatzansprüche des Käufers- aus welchem Rechtsgrund auch immer sind 

ausgeschlossen, soweit nicht zwingendes Recht entgegensteht.  

 

18. Technische Störungen sowie Verfügbarkeit  

18.1. Der Versteigerer haftet nicht für Serverausfälle, Systemfehler, Übertragungsfehler 

oder sonstige technische Unterbrechungen. 

18.2. Bei Ausfällen, Störungen, etc. kann die Auktion ohne vorherige Ankündigung 

verlängert oder abgebrochen werden. 

18.3. Der Versteigerer übernimmt keine Gewähr für unterbrechungsfreie Erreichbarkeit, 

technische Fehlerfreiheit, Datenverlust oder sonstige technische Probleme im 

Zusammenhang mit der Nutzung unserer Website, außer in Fällen zwingender 

gesetzlicher Haftung.  

 

19. Gebotsbestätigungen  

E-Mail-Benachrichtigungen über Gebot oder Überbietungen stellen keinen Zuschlag 

dar 

 

20. Auktionen mit Versand bzw. Versand von Waren 

20.1. Grundsatz: Bei Auktionen, die als Versandauktionen gekennzeichnet sind, erfolgt 

die Lieferung ausschließlich per Versand. Detaillierte Informationen zu Versandkosten, 

Lieferzeiten und Versandmodalitäten finden Sie in den jeweiligen Auktionsdetails der 

jeweiligen Auktion. 

20.2. Versand von Waren: Für bestimmte Artikel ist eine Lieferung an ihre registrierte 

Adresse möglich, sollte ein Versand möglich sin, übernimmt der Versteigerer bzw. 

Einlieferer die Verpackung sowie Organisation der Logistik. 

20.3. Ob ein Paket- bzw. Speditionsversand möglich ist, entnehmen Sie bitte den 

Auktionsdetails 

20.4. Versandpreise und Gruppen: diese entnehmen Sie bitte der Rubrik „Auktionen mit 

Versand“ 

20.5. Die abgegebenen Paketformen dienen nur als Orientierung. Genaue 

Abmessungen oder genaues Gewicht jedes einzelnen Objektes können logistisch nicht 



gewährleistet werden.  

20.6. Haftung beim Versand: Der Käufer trägt ausdrücklich die Haftung für sämtliche 

Schäden, Verluste oder sonstige Beeinträchtigungen der Ware während des Transports. 

20.7. Sollte der Käufer mit dieser Haftungsregelung nicht einverstanden sein, so ist ein 

Versand der Ware nicht möglich. In diesem Fall kann die Ware ausschließlich durch 

Selbstabholung abgeholt werden. 

 

21. Computer, Handys, Tablet und sonstige Technikgeräte 

21.1. der Versteigerer übernimmt keine Gewähr, dass: 

21.2. Software, Lizenzen, Dokumentationen, Anleitungen, Passwörter, etc. vorhanden 

oder funktionsfähig sind, ebenfalls übernimmt der Versteigerer und Einlieferer keine 

Haftung dafür, dass im Speziellen sämtliche Ladegeräte, Netzteile, Kabel, Stecker, etc. 

vorhanden sind, welche zum Betrieb eines Gerätes notwendig sind. 

21.3. der Käufer keinerlei Nutzungslizenzen oder Supportrechte besitzt. 

 

22. Gesperrte Bieter 

Gesperrten Bietern ist jegliche NEU-Registrierung auf 

https://www.erlebnisauktionen.at ausdrücklich untersagt. Erfolgt eine erneute 

Registrierung ohne ausdrückliche Zustimmung des Plattformbetreibers, behält sich der 

Versteigerer ausdrücklich sämtliche rechtliche Schritte vor, einschließlich 

Unterlassung-, Schadenersatz- und sonstiger Ansprüche.  

 

23. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen unberührt 

 

24. Änderung der Versteigerungsbedingungen  

Der Versteigerer kann diese Bedingungen jederzeit ändern. Änderungen werden durch 

Verö8entlichung oder Mitteilung an registrierte Nutzer wirksam. 

 

25. Haftungserklärung des Käufers/Abholers 

25.1. Haftung der Besucher: Alle Besucher haften uneingeschränkt für sämtliche 

Schäden, die Sie selbst oder ihnen zurechenbare Personen verursachen, einschließlich 

solcher, die leichte Fahrlässigkeit begründen.  

25.2. Haftung bei Abholung und Demontage: Für Personenschäden, Sachschäden oder 

Beschädigungen an Gebäuden oder Fremdgegenständen, die im Rahmen der 

Abholung, Demontage oder des Transports der ersteigerten Objekte entstehen, haftet 

der Käufer vollumfänglich 

25.3. Fachgerechte Durchführung / Beauftragung Dritter: Mit Abgabe eines Gebotes 

erklärt der Bieter / Ersteher ausdrücklich, dass er über die erforderliche Fachkunde und 

Befähigung verfügt, die ersteigerten Objekte eigenständig und fachgerecht abzubauen, 

und abzutransportieren. Verfügt der Bieter / Ersteher nicht über diese Befähigung, ist 

der verpflichtet, einen entsprechend qualifizierten Professionisten zu beauftragen. In 

diesem Fall haftet der Bieter / Ersteher gemeinsam und uneingeschränkt mit dem 

Professionisten für sämtliche Schäden, die – auch bei leichter Fahrlässigkeit während 

des Abbaus, der Abholung oder des Transports entstehen. Eine Haftungsfreistellung 



oder Begrenzung des Schadensanspruchs ist ausgeschlossen.  

25.4. Ausschluss der Haftung des Versteigerers: Der Versteigerer haftet nicht für 

Schäden, Verluste, Unfälle, die im Zusammenhang mit der Demontage sowie 

Abtransport der versteigerten Objekte entstehen, es sei denn, diese beruhen auf 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Versteigerers.  

 

26. Unternehmerregelung / Unternehmerklausel Zusätzliche Vertragsbestimmungen für 

Verträge zwischen der Erlebnisauktionen GmbH und Unternehmen im Sinne des KSchG 

26.1. Ausschluss der laesio enormis und Beschränkung der Irrtumsanfechtung. Das 

Recht auf Anfechtung wegen Verkürzung über die Hälfte im Sinne des §934 ABGB. 

Dieser Verzicht erstreckt sich sowohl auf das zentrale Vertragsverhältnis als auf 

sämtliche vertragliche Nebenabreden. Darüber hinaus verzichten die Vertragsparteien 

mit Ausnahme von Fällen vorsätzlicher Täuschung auf die Geltendmachung einer 

Irrtumsanfechtung. Fehlerhafte Vorstellungen des Bieters über Eigenschaften, Zustand 

oder Verwendbarkeit des Auktionsgutes berechtigen somit nicht zur Aufhebung des 

Vertrages. Der Ersteher nimmt ferner zur Kenntnis, dass er auch im Hinblick auf 

mögliche Motiv- oder Kalkulationsirrtümer auf eine Anfechtung des Vertrags verzichtet, 

sofern keine arglistige Irreführung vorliegt.  

26.2. Haftungsumfang des Versteigerers: Die Haftung der Erlebnisauktionen GmbH, 

ihrer Gesetzlichen Vertretung sowie sämtlicher Erfüllungs- und Besorgungshilfen aus 

Gewährleistung und Schadenersatz wird, soweit rechtlich zulässig ausgeschlossen.  

26.3. Aufgeld und Kostentragung bei nachträglichen Vertragsänderungen: Wird der 

Kaufvertrag aus welchem Grund auch immer nachträglich aufgehoben, für unwirksam 

erklärt oder von einer Vertragspartei bestritten, bleibt der Anspruch der 

Erlebnisauktionen GmbH auf die vereinbarte Versteigerungsgebühr (Aufgeld) 

vollumfänglich bestehen. Zudem trägt der Käufer alle im Zusammenhang mit dem 

Ankauf entstandenen Aufwendungen, wie insbesondere Demontage-, Verlade-, 

Transport-, Lager-, Rücksende- oder Rücktransportkosten, unabhängig davon, ob der 

Vertrag später aufgehoben oder rückabgewickelt wird.  

26.4. Ausschluss der Aufrechnung: Der Bieter ist nicht berechtigt, eigene Forderungen 

gegen Ansprüche des Versteigerers aufzurechnen, es sein denn, die Gegenforderung ist 

gerichtlich zugesprochen oder schriftlich vom Versteigerer anerkannt worden. Ein 

Zurückbehaltungsrecht des Bieters wird ebenfalls ausgeschlossen, soweit dem keine 

zwingende gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen.  

26.5. Gefahren- und Risikoübergang ab Zuschlag: Mit Erteilung des Zuschlages gilt das 

Auktionsobjekt als auf den Käufer übergegangen. Ab diesem Zeitpunkt trägt der Käufer 

sämtliche Risiken, einschließlich des zufälligen Untergangs, des Verlustes oder 

jedweder Beschädigung, unabhängig davon, aus welchem Umstand diese resultieren. 

Dies umfasst, ausdrücklich auch Schäden durch Naturereignisse, Brand, Einbruch, 

Diebstahl, Vandalismus sowie sämtliche Risiken in Bezug auf Zubehör oder 

Bestandteile des Objekts.  

 

27. Details zum Datenschutz 

27.1. Der Schutz personenbezogener Daten der Bieter ist für uns von herausragender 

Bedeutung. Sämtliche Datenverarbeitungen erfolgen ausschließlich im Einklang mit 

den geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Datenschutz-



Grundverordnung (DSGVO) sowie den einschlägigen nationalen Regelungen, 

insbesondere dem Telekommunikationsgesetzt (TKG).  

27.2. Verantwortlicher: Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

ist: Erlebnisauktionen GmbH, Vichtenstein 160, 4091 Vichtenstein, E-Mail: 

datenschutz@erlebnisauktionen.at  

27.3. Zweck der Datenverarbeitung: Personenbezogene Daten der Bieter werden 

ausschließlich zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

27.4. Bereitstellung, Verwaltung und Durchführung von Online-Auktionen bzw. Online 

Auktionsdiensten; 

27.5. Abwicklung von Geboten und Kaufverträgen; 

27.6. Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher Pflichten; 

27.7. Kontaktaufnahme im Rahmen der Vertragsbeziehung; 

27.8. Verhinderung der Aufklärung von Missbrauch und unbefugten Zugri8; 

27.9. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung:  

Die Datenverarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Basis folgender 

Rechtsgrundlagen; 

27.10. Art. 6 Abs 1 lit. a DSGVO (Einwilligung des Bieters); 

27.11. Art. 6 Abs 1 lit. b DSGVO (Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrags oder zur 

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen); 

27.12. § 96 Abs. 3 TKG (Datenverarbeitung im Rahmen von 

Telekommunikationsdiensten); 

27.13. Art der verarbeiteten Daten: Verarbeitet werden insbesondere: Kontaktdaten 

(Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, UID-Nummer, Telefonnummer); 

27.14. Zugangsdaten: (Benutzername, Passwort, IP-Adresse, Datum, Uhrzeit); 

27.15. Transaktionsdaten im Zusammenhang mit Geboten und Käufen, weitere Daten, 

die zur Vertragserfüllung erforderlich sind. 

27.16. Pflichten des Bieters: Der Bieter verpflichtet sich, seine Zugangsdaten sicher zu 

verwahren, Passwörter regelmäßig zu ändern und unbefugten Zugri8 zu verhindern. Bei 

Verlust oder Verdacht auf Missbrauch der Zugangsdaten ist der Versteigerer 

unverzüglich zu informieren, damit geeignete Sicherheitsmaßnahmen ergri8en werden 

können. Der Bieter trägt die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 

hinterlegten Daten. 

27.17. Weitergabe der Daten an Dritte: Eine Weitergabe personenbezogener Daten an 

Dritte erfolgt ausschließlich aus gesetzlicher Grundlage oder zur Erfüllung vertraglicher 

Pflichten. Eine darüberhinausgehende Übermittlung erfolgt nur mit ausdrücklicher 

Einwilligung des Bieters.  

27.18. Dauer der Speicherung: Personenbezogene Daten werden nur so lange 

gespeichert, wie es für die genannten Zwecke erforderlich ist oder gesetzliche 

Aufbewahrungsfristen bestehen. Nach Wegfall des Speicherungszwecks werden die 

Daten gemäß den gesetzlichen Vorschriften gelöscht oder anonymisiert.  

27.19. Rechte des Bieters: Der Bieter hat das Recht auf Auskunft über die gespeicherten 

personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO); 

27.20. Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO); 

27.21. Löschung personenbezogener Daten (Art. 17 DSGVO), soweit keine gesetzliche 

Aufbewahrungspflicht besteht; 

27.22. Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO); 



27.23. Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO); 

27.24. Widerruf der Einwilligung jederzeit (Art. 7 Abs.3 DSGVO); 

27.25. Haftung und Sicherheit: Die Übertragung der Daten über das Internet kann 

Sicherheitsrisiken bergen. Trotz entsprechender technischer Maßnahmen kann ein 

vollständiger Schutz vor unbefugten Zugri8 Dritter nicht gewährleistet werden. Der 

Bieter trägt die damit verbundenen Risiken. 

27.26. Speicherung von IP-Adressen: Bei der Abgabe von Geboten wird die IP-Adresse 

sowie Datum, Uhrzeit des Bieters bis zur vollständigen Abwicklung des Kaufvertrages 

gespeichert und kann bei Bedarf zur Nachvollziehbarkeit der Gebotsabgabe verwendet 

werden.  

27.27. Kontakt für Datenschutzanliegen: Für Fragen oder Anliegen bezüglich 

Datenschutzes kann der Bieter den Datenschutzbeauftragten unter 

datenschutz@erlebnisauktionen.at kontaktieren.  

 

28. Urheberrecht und Nutzung von erlebnisauktionen.at  

28.1. Alle Inhalte der Website (Texte, Grafiken, Bilder, Videos, Datenbanken, Metadaten) 

unterliegen dem Urheber-, Leistungsschutz- und Datenbankrecht. Verbot von KI-

Training und Text-/Data-Mining: Es ist ausdrücklich untersagt, Inhalte der Website für 

Folgendes zu nutzen: Erfassen, Extrahiere oder Kopieren (Scraping, Scrawling, 

Harvesting); Automatisierte Analyse (Text- und Data-Mining); Einspeisung in 

Datensätze, Embeddings, Vektor-Datenbanken oder KI-Modelle; Nutzung zur 

Entwicklung, Training, Test, Benchmark oder Optimierung von KI-/ML-Modellen; 

Zulässige Nutzung: Technische, vorübergehende Speicherung zur Anzeige im Browser 

und nicht-kommerzielle Nutzung für den Abruf auf der Website sind erlaubt. Jede 

weitere Nutzung (Downloads, Linking, Framing, Einbettung außerhalb der Website) 

bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung; Durchsetzung: Bei Verstößen behalten 

wir uns das Recht vor, Unterlassung, Löschung, Auskunft und Schadenersatz geltend 

zu machen. 

28.2. Einige Inhalte dieser Website sowie Texte, wurden mithilfe Künstlicher Intelligenz 

(KI) erstellt. Trotz Prüfung sind Fehler nicht auszuschließen. Für verbindliche 

Informationen wenden Sie sich bitte direkt an unser Unternehmen 

 

29. Weitere Bestandteile dieser AGB bzw. Versteigerungsbedingungen: 

Sind unsere Datenschutzerklärung, sowie die Bedingungen – Auktionen mit Abholung 

und Auktionen mit Versand 

 

30. Gerichtsstand: 

Ausschließlicher Gerichtsstand ist soweit gesetzlich zulässig das Landesgericht Ried 

im Innkreis. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. 

 

31. Stand dieser Bedingungen  

Vichtenstein, am 25.12.2025 


